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Protokolt über die Gemeinde-Votksabstimmung Yom 29. August 2021

Eingatz von technischen HiLfsmittel,n bei der Auszählung:

Die Richtigkeit dieses Protokolls bezeugen: Kriegstetten,29. August 2021

Präsident/-in:

WahLbüromitgl,ieder:

(

Rechtsmitte[:
Beschwerde an das Verwattungsgericht leingeschriebent innert drei Tagen seit der Entdeckung des

Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der Veröffenttichung der offizietten Ergebnisse

ISS 157 und 160 GpRl.

Erwahrung deg Abstimmungsergebnisses vom 29. Augusl2O2l

Feststellung vom 29. August 2021

1. Erwägungen

Am 29, August 2021tand eine kommunate Yolksabstimmung über fotgende Yorlage statt:

- Fugion Einwohner- und Bürgergemeinde

Nach g 120 Absatz 2 des Gesetzes über die potitischen Rechte vom 22. September 1996 erktärt das

Gemeindepräsidium die kommunaten Abstimmungsvorlagen als vom Yotk angenommen oder verworfen' Die

Feststeltung erfolgt unter dem Vorbehalt attfättiger Abstimmungs

2. Feststettung

gestützt auf $ 120 des Gesetzes über die potitischen Rechte:

- Die Vorlage wird vom Votk angenommen.
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Vorlage 1: ((Fusion Einwohner- und Bürgergemeinde Kriegstetten>>
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Simon Wiedmer, Gemeindepräsident Einwohnergemeinde Kri



Bürgergemei nde: 1566 Kriegstetten Datum:29.8.2021

Protokott über die Gemeinde-Votksabstimmung Yom 29. Augusl2021

Rechtsmitte[:
Beschwerde an das Verwattungsgericht leingeschriebenl innert drei Tagen seit der Entdeckung des

Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der Yeröffenttichung der offizietten Ergebnisse

lS$ 157 und 160 GpRl.

Erwahrung des Abstimmungsergebnisses vom 29. Augusl2O2l

Feststellung vom 29. August 2021

1. Erwägungen

Am 29. August 2021tand eine kommunate Volksabstimmung über fotgende Vorlage statt:

- Fusion Einwohner- und Bürgergemeinde

Nach S 120 Absatz 2 des Gesetzes über die potitischen Rechte vom 22. September 1996 erktärt das

Gemeindepräsidium die kommunaten Abstimmungsvorlagen ats vom Volk angenommen oder verworfen. Die

Feststettung erfotgt unter dem Vorbehatt attfättiger Abstimmungsbeschwerden.

2. Feststettung

gestützt auf $ 120 des Gesetzes über die potitischen Rechte:

- Die Vortage wird vom Votk angenommen.
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Vortage 1: ,ttFusion Einwohner- und Bürgergemeinde Kriegstetten>>
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Einsatz von technischen Hil,fsmittel'n bei der Auszählung:

Die Richtigkeit dieses Protokolts bezeugen: Kriegstetten, 29. August 2021

Präsident/-inr

WahLbüromitgl,ieder:

Johann Lüthi, Gemeindepräsident Bürgergemeinde Kriegstetten


